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Einleitung 

1 

Die private1 Schiedsgerichtsbarkeit stellt eine gerade im internationalen Bereich inter-

essante Alternative zur gerichtlichen Streiterledigung dar. Sie basiert regelmäßig2 auf der 

privatautonomen Vereinbarung der Parteien, daß über bestimmte bürgerliche Rechts-

streitigkeiten nicht ein staatliches Gericht, sondern ein Schiedsgericht entscheiden soll.3 

Die privatautonome Begründung der Schiedsgerichtsbarkeit führt dazu, daß die Zustän-

digkeit des Schiedsgerichts zwischen den Parteien häufig streitig ist oder es im Laufe des 

Verfahrens wird, wenn sich herausstellt, welche Partei zu unterliegen droht. Ein wesentli-

ches Bedürfnis in der Schiedsgerichtsbarkeit ist es daher, schon in einem frühen Stadium 

der Streitbewältigung, bevor zuviel Zeit und Geld in den Streit investiert wurden, sicher 

festzustellen, ob das Schiedsgericht oder ein staatliches Gericht zur Streitentscheidung 

berufen ist.4 

Grundsätzlich ist es das Ziel der Schiedsgerichtsbarkeit, eine Streiterledigung durch die 

staatlichen Gerichte zu vermeiden. Dennoch bleibt das Schiedsgericht auf staatsgericht-

liche Unterstützung angewiesen. Insbesondere bei der Anerkennung von Schiedsverein-

barungen, der Besetzung des Schiedsgerichts und vor allem bei der Vollstreckung des 

Schiedsspruchs kann das Schiedsgericht ohne staatliche Hilfe nicht auskommen.5 Da im 

Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit regelmäßig die Rechtsordnungen 

mehrerer Staaten berührt werden, kann es zu divergierenden Entscheidungen der Schieds-

gerichte und der staatlichen Gerichte, aber auch zwischen den Gerichten verschiedener 

Staaten kommen, wenn es um die Frage der Zuständigkeit des Schiedsgerichts geht.6 

Die Schiedsgerichtsbarkeit im öffentlichrechtlichen Bereich (vgl. hierzu z.B. Schwab/Walter, 
Kap. 1 Rdnr. 3) und die völkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit (vgl. Schwab/Walter, Kap. 41 
Rdnr. 19) bleiben unberücksichtigt. 

Auch private außervertragliche Schiedsgerichte sind denkbar, sie sollen in dieser Arbeit aber 

nicht betrachtet werden. Vgl. hierzu Rosenberg/Schwab (-Gottwald), § 172 IX. 

Rosenberg/Schwab (-Gottwald), § 171 1.1. 

Schlosser, Arbitration International Vol. 8 (1992) Nr. 2, S. 189, 193; ders., in: FS Habscheid, 
S. 273, 283; BUlow, KTS 1970, S. 125, 129; Sonnauer, Die Kontrolle der Schiedsgerichte durch 
die staatlichen Gerichte, S. 127. 

Werner, Journal of International Arbitration Vol. 6 (1989) No. 3, S. 113, 115. 
Reichert, Arbitration International Vol. 8 (1992) No. 3, S. 237, 253; vgl. Schiedsspruch der IHK 
v. 16.2.1983, SPP (Middle East) Ltd. e.a. vs. Arab Republic of Egypt e.a., YCA IX (1984), 
S. 111-124, aufgehoben in Cour de cassation v. 6.1.1987, Clunet 1987, S. 638.; IHK Nr. 3572/82 
(ohne Datum), Deutsche Schachtbau und Tiefbohrgesellschaft mbH vs. The Government of the 



2 Einleitung 

Zwar haben die internationalen Übereinkommen mit den in ihnen enthaltenen Kollisions-

normen7 schon zu einer Entschärfung der Problematik geführt, da das für die Beur-

teilung der Zuständigkeitsfrage wichtige Schiedsvertragsstatut damit in den Vertragsstaa-

ten identisch angeknüpft wird und so eine gewisse Rechtsvereinheitlichung eingetreten 

ist.8 Dies bringt aber aus verschiedenen Gründen nicht den gewünschten Erfolg frühzeiti-

ger Sicherheit. Zum einen ist auch bei Vereinheitlichung des Kollisionsrechts noch nicht 

seine einheitliche Anwendung sichergestellt. Auch eine unterschiedliche Anwendung des 

nach einheitlichem Kollisionsrecht gefundenen Sachrechts ist möglich. Außerdem ist die 

Vereinheitlichung des Kollisionsrechts nicht vollständig. Bezüglich der subjektiven 

Schiedsfähigkeit der Parteien ist lediglich geregelt, daß diese sich nach dem Personal-

statut der Parteien richtet, nicht aber wie dieses Personalstatut anzuknüpfen ist. Die Un-

terwerfung der objektiven Schiedsfähigkeit unter die lex fori kann erst recht nicht zu 

Rechtsvereinheitlichung führen.9 Die einzelnen nationalen Schiedsgerichtskodifikationen 

und auch die staatsvertraglichen Regelungen versuchen, solche widersprüchlichen Ent-

scheidungen auszuschließen. Hierbei bedienen sie sich neben der Rechtsvereinheitlichung 

auch der Wirkungserstreckung von ausländischen Entscheidungen auf das Inland. Da 

nach Völkergewohnheitsrecht kein Staat verpflichtet ist, Schiedssprüchen10 oder Ent-

scheidungen von Gerichten eines anderen Staates im Inland Wirkungen zukommen zu 

lassen," kann sich eine solche Verpflichtung nur aus dem autonomen nationalen 

Recht12 oder aus staatsvertraglichen Übereinkommen13 ergeben.14 

Dieser Problemstellung folgend werden im ersten Teil der Arbeit nationale Lösungs-

State of R 'as AI Khaimah and The R 'as AI Khaimah Oil Company (Rakoil), YCA XIV (1989), 
S. 111-122. Das Schiedsgericht hielt sich für zuständig. Aber auch das von der schiedsbeklagten 
Partei angerufene Gericht in R 'as AI Khaimah hielt sich für zuständig. Mit dieser Situation hatte 
sich der Court of Appeal in London auseinanderzusetzen. Vgl. Deutsche Schachtbau und 
Tiefbohrgesellschaft mbH vs. The Government of the State of R 'as AI Khaimah and The R 'as 
AI Khaimah Oil Company (Rakoil), YCA XIII (1988), S. 522, 523, (C.A.). 

Art. 5 Abs. 1 lit. a UNÜ; Art. 6 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 1 lit. a EuÜ. 

Mayer, Recueil des Cours 217 (1989-V), S. 319, 361. 

Mayer, Recueil des Cours 217 (1989-V), S. 319, 362. 

Bosch, Rechtskraft und Rechtshängigkeit im Schiedsverfahren, S. 150. 

Geimer/Schütze (-Geimer), § 175 I; Nagel, IZPR, Rdnr. 635; Geirrter, IZPR, Rdnr. 2757. 

Zum Beispiel §§ 328, 1044 ZPO. 

Zum Beispiel das UNÜ, das EuÜ oder das EuGVÜ. 

Nagel, IZPR, Rdnr. 635, 636; Bosch, S. 150. 
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ansätze zur Schaffung frühzeitiger Sicherheit über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts 

untersucht. Hierbei beschränkt sich die Arbeit auf Deutschland, das UNCITRAL-Modell-

gesetz,15 England, Frankreich und die Schweiz. Die Auswahl gerade der letztgenannten 

drei Länder hat ihre Ursache darin, daß in ihnen zusammen der größte Teil aller inter-

nationalen Handelsschiedsverfahren in Europa durchgeführt wird.16 So lagen 1988 von 

den 222 von der Internationalen Handelskammer in Paris (die für die europäische 

Schiedsgerichtsbarkeit von herausragender Bedeutung ist) festgelegten Schiedsorten 79 

in Frankreich, 66 in der Schweiz und 20 im Vereinigten Königreich.17 

Die in den verschiedenen Ländern zur Herbeiführung frühzeitiger Rechtssicherheit 

über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts geschaffenen Regelungen werden danach 

beurteilt, ob sie den Anforderungen der Parteien gerecht werden. Diese Anforderungen 

ergeben sich aus den Gründen, die die Parteien die Schiedsgerichtsbarkeit als Mög-

lichkeit der Streiterledigung wählen lassen. Als Gründe für die Wahl der Schiedsgerichts-

barkeit werden immer wieder die folgenden genannt: 

Die schiedsgerichtliche Streiterledigung sei schneller18 und billiger19 als die gericht-

liche. Sprachprobleme könnten dadurch ausgeschlossen werden, daß der Vertragssprache 

mächtige Schiedsrichter gewählt werden.20 Es könnten sachkundige Schiedsrichter 

gewählt werden,21 zu denen ein Vertrauensverhältnis bestehe.22 Gerade im inter-

Der endgültige Text ist abgedruckt in Annex 1 zu UN Dokument A/40/17 sowie bei Granzow, 
Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit von 1985, 
S. 236-248; Hußlein-Stich, Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit, S. 235-252. 

Samuel, Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration: A Study of Belgian, 

Dutch, English, French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, S. 29 Fn. 61. 

Sandrock, American Review of International Arbitration Vol. 1 (1990), S. 49. 

Stumpf/Steinberger, RIW 1990, S. 174, 175; Schwab/Walter, Kap. 1 Rdnr. 8; Ruede/Hadenfeld, 
§ 6 II, S. 28; David, Arbitration in International Trade, S. 10 Nr. 8. 

Stumpf/Steinberger, RIW 1990, S. 174, 175. Ob dieser Vorteil allerdings wirklich besteht, ist 
heftig umstritten. Vgl. Riiede/Hadenfeld, § 6 VI 2., S. 33; Walder-Bohner, Zivilprozeßrecht, 
S. 503; David, S. 10 Nr. 8. Die Frage, ob ein Schiedsverfahren oder ein gerichtliches Verfahren 
im Ergebnis geringere Kosten verursacht, ist abstrakt nicht zu beurteilen. Vgl. Krause/Bozen-
hardt, Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, S. 47 f. Dieses Kriterium muß in dieser 
Arbeit daher ausgespart bleiben. 

Krause/Bozenhardt, S. 42; Stumpf/Steinberger, RIW 1990, S. 174, 175. 

Krause/Bozenhardt, S. 44; Stumpf/Steinberger, RIW 1990, S. 174, 175; RUede/Hadenfeld, § 6 

III 2., S. 30; David, S. 10 Nr. 8. 

Schwab/Walter, Kap. 1 Rdnr. 8; Ruede/Hadenfeld, § 6 IV, S. 31. 


